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Star  

Der laut Roter Liste Deutschlands gefährdete Star besiedelt Auenwälder, sogar lockere 

Weidenbestände in Röhrichten, Randlagen von Wäldern und Forsten, teilweise im Inneren 

von /Buchen-) Wäldern, mit Ausnahme von Fichten-Altersklassenwäldern vor allem in 

höhlenreichen Altholzinseln; in der Kulturlandschaft Streuobstwiesen, Feldgehölze, Alleen, 

an Feld- und Grünlandflächen, Brutmöglichkeiten in Höhlen  alter und auch toter Bäume, 

besiedelt alle Stadthabitate: Parks, Gartenstädte bis zu baumarmen Stadtzentren und 

Neubaugebieten; Nahrungssuche zur Brutzeit bevorzugt in benachbarten kurzgrasigen 

(beweideten) Grünlandflächen, in angeschwemmten organischen Material, bei 

Massenauftreten auch Insekten in Bäumen.  

Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2547-2 sind nach Vökler 401-1.000 Brutpaare 

der Art verzeichnet. Die Planung kann diesen stabilen Bestand nicht beeinträchtigen. Der 

Star besiedelt Baumhöhlen. Die Art nutzt ein System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd 

genutzter Nester/Nistplätze. Die Beeinträchtigung eines oder mehrerer Einzelnester 

außerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte mit der 

Aufgabe der Fortpflanzungsstätte. Die Erhaltungsfestsetzungen sorgen weiterhin für ein 

entsprechendes Lebensraumangebot im Plangebiet. Fällungen werden im Winter 

durchgeführt. Ein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist für den Star nicht 

gegeben. 

 

 

Besonders geschützte nicht gefährdete Arten  

Alle besonders geschützten Arten sind in der Lage angebotene Ersatzhabitate zu besiedeln. 

Die Arten weisen hohe Bestandsdichten auf und werden durch das Vorhaben in ihrer lokalen 

Population nicht gefährdet. 

 

Tabelle 3: Potenzielle Baumbrüter des Plangebietes 

D
e
u
ts

c
h
e
r 

N
a
m

e
 

W
is

s
e
n
s
c
h
a
ft

lic
h
e
r 

N
a
m

e
 

R
L
 D

/M
V

 

V
S

-R
L
 A

n
h
. 
I 
/ 

A
b
s
. 
II
 

B
A

rt
S

c
h
V

 

B
ru

th
a
b
it
a
t 

S
c
h
u
tz

 d
e
s
 N

is
tp

la
tz

e
s
 

N
a
h
ru

n
g

 

M
a
ß

n
a
h
m

e
n
  

Amsel Turdus merula */*     Ba, Bu [1]/1 A Erhalt 

Buchfink Fringilla 
coelebs 

*/*     Ba [1]/1 O, S, I, Sp Erhalt 

Elster Pica pica */*     Ba [2]/1 A, Aa Erhalt 

Gartengrasmücke Sylvia borin */*     Ba, Bu [1]/1 I, Sp, 
Schn, O, 
Kn 

Erhalt 

Gimpel Pyrrhula 
pyrrhula 

*/3     Ba [1]/1 S, Kn, O, I Erhalt 

Girlitz Serinus 
serinus 

*/*     Ba, Bu [1]/1 Kn, S, I, Pf Erhalt 
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Grünfink Carduelis 
chloris 

*/*     Ba [1]/1 S, Kn, O, I Erhalt 

Kuckuck Cuculus 
canorus 

V/*     Brutparasit, 
Ba, Bu 

[1]/1 I, Sp, W, 
Schn, Ap 

Erhalt 

Mönchsgrasmücke Sylvia 
atricapilla 

*/*     B, Bu [1]/1 I, Sp O, Kn Erhalt 

Nachtigall Luscinia 
megarhynchos 

*/*     Ba, Bu [1]/1 I, W, Sp, O Erhalt 

Nebelkrähe Corvus cornix */*     Ba [1]/1 A, Aa Erhalt 

Ringeltaube Columba 
palumbus 

*/*     Ba, N [1]/1 S, Kn, Pf, 
O 

Erhalt 

Rotkehlchen Erithacus 
rubecula 

*/*     Ba, Bu [1]/1 I, Sp, W, 
O, S 

Erhalt 

Stieglitz Carduelis 
carduelis 

*/*     Ba [1]/1 S, I Erhalt 

Türkentaube Streptopelia 
decaocto 

*/*     Ba, Gb [1]/1 S, O Erhalt 

 

Tabelle 4: Potenzielle Gebüschbrüter des Plangebietes 
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Klappergrasmücke Sylvia curruca */*     Bu [1]/1 Sp, W, O, I Erhalt 

 

Tabelle 5: Potenzielle Nischen- und Höhlenbrüter des Plangebietes 
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Kleiber Sitta europaea  bg  H  Nistkästen 

Kohlmeise Parus major   bg   H I,Sp,S Nistkästen 
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Bachstelze Motacilla alba */*     N, 
H, 
B 

[2]/3 I, Schn, Sp Nistkästen 

Blaumeise Parus 
caeruleus 

*/*     H [2]/2 I, Sp, S, N, 
Kn 

Nistkästen 

Buntspecht Dendrocopus 
major 

*/*     H [2]/3 I, N, O, S  

Gartenbaumläufer Certhia 
brachydactyla 

*/*     N [2]/3 I, Sp, S Nistkästen 

Gartenrotschwanz Phoenicurus 
phoenicurus 

V/* II   H, 
N 

[2]/3 I, Sp, Am, 
W, Schn, O 

Nistkästen 

Grauschnäpper Muscicapa 
striata 

V/* II   N [2]/3 I, W, O, 
Schn 

Nistkästen 

Hausrotschwanz Phoenicurus 
ochruros 

*/*     Gb [2]/3 I, Sp, Schn, 
W 

Nistkästen 

Haussperling Passer 
domesticus 

V/V     Gb [2]/3 S, I, (A) Nistkästen 

Kleiber Sitta europaea */*     H [2]/3 I, S, O, N Nistkästen 

Kohlmeise Parus major */*     H [2]/2 I, A Nistkästen 
 

Abkürzungen siehe Anhang 1 

 

Artenschutzrechtlicher Bezug 

• § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot):  

Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Während der 

Potenzialanalyse zum Vorhaben wurde Brutgeschehen in den Gebäuden und 

Gehölzen des Plangebietes prognostiziert. Die Beseitigung von Gehölzen und 

Abrissmaßnahmen sind außerhalb der Brutzeit vorzunehmen. So besteht nicht die 

Gefahr brütende Vögel zu töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand 

nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

• Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten): Bei Beseitigung von drei dickstämmigen Robinien, 

zwei jungen zweistämmigen Robinien, einer dünnstämmigen Esche, einer ca. 20- 

jährigen Lärche, drei junger Walnuss, einer jungen mehrstämmigen Weide und der 

geschnittenen Ziersträucher im Osten und Norden bleiben noch ausreichend 

geeignete Habitate für Gehölzbrüter im Plangebiet bestehen. Ersatzhabitate für 

Gebäudebrüter werden installiert. Vor Beginn von Bauarbeiten an Gebäuden, werden 

diese infolge einer vorherigen Untersuchung ggf. quanti- und qualifiziert. Das Angebot 

an Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt erhalten. Damit entsteht kein 

Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

• Störungstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen):  
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Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Mithilfe der 

Bauzeitenregelung können Tötungen oder Verletzungen von Tieren ausgeschlossen 

werden. Bruthabitate bleiben erhalten oder werden ersetzt. Es entsteht kein 

Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.  

 

Fledermäuse 

Im Plangebiet befinden sich Gebäude die zum überwiegenden Teil fest verschlossen sind. 

Es besteht die Möglichkeit versteckter und nicht einsehbarer Spalten und Nischen zwischen 

den einzelnen Bauteilen der Gebäude sowie in Mauerfugen und unter Dachpappe. Auch an 

zu fällenden Robinien befinden sich Hohlräume, Astabbrüche, Rindenablösungen und 

Spalten. Diese Quartiersmöglichkeiten an den Robinien und den Gebäuden der Sportanlage 

sind als Sommerquartiere einzuordnen, da die genannten Bereiche witterungsunbeständig 

und nicht frostsicher sind. Am Backsteingebäude besteht die Möglichkeit der Existenz von 

Winterquartiersmöglichkeiten. 

Artenschutzrechtlicher Bezug 

• § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot): Da die festgestellten 

Quartiere eher den Sommerquartieren zuzuordnen sind, sind Abrissarbeiten im 

Winter vorzunehmen. Vor Beginn von Arbeiten an Gebäuden und vor Fällung der 

Robinien findet eine Untersuchung auf Besatz durch Fledermäuse und die 

Umsetzung daraus resultierender Vermeidungsmaßnahmen statt. Damit können 

Tötungen und Verletzungen von Individuen vermieden werden.  

• § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): Vor 

Beginn von Arbeiten an Gebäuden und vor Fällung der Robinien findet eine 

Untersuchung auf Besatz durch Fledermäuse und die Herstellung daraus 

resultierender Ersatzlebensstätten statt. Das Angebot an Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten bleibt erhalten. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG. 

• § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen).  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Durch die 

Bauzeitenregelung sowie die vorherige Untersuchung der Gebäude und Robinien auf 

Fledermausbesatz einschließlich der Umsetzung daraus resultierender 

Ersatzmaßnahmen wird die Tötung und Verletzung von Tieren durch das 

Bauvorhaben vermieden und der Verlust von Reproduktions- und Ruhestätten 

kompensiert. Die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten lässt sich damit im räumlichen Zusammenhang erhalten.  

 

8. Zusammenfassung 

 
Für die oben aufgeführten Vogelarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

bis 3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Verbote zum 

Schutz der europäischen Vogelarten (alle im Plangebiet festgestellten Arten) und der 
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Tierarten nach Anh. IV FFH-RL (Fledermäuse, Eremit) vor, soweit die ökologische Funktion 

der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Werden alle nachfolgenden Maßnahmen umgesetzt, 

werden die Verbote des § 44 Abs. 1 des BNatSchG durch die Planung nicht berührt. 

Die folgenden Vermeidungsmaßnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 1 und 2 

definierten Tötungs- und Verletzungsverbot und dem Tatbestand der erheblichen 

Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten entgegen. 

 

V1 Abrisse oder Fällungen sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar durchzuführen. 

V2 Bei beabsichtigten Beseitigungen oder Umbauten von Gebäuden und vor Fällung der 

Robinien sind diese vorher auf Vorkommen von gebäude- und nischenbewohnenden 

Arten (Fledermäuse, Vögel) untersuchen zu lassen. Die Untersuchung und die 

Umsetzung ggf. notwendiger Maßnahme zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen 

Konflikten ist durch eine fachkundige Person durchzuführen bzw. zu planen und zu 

begleiten. Diese stellt ggf. ein Antrag auf Ausnahme von den Verboten des §44 

Absatz 1 BNatschG. Die Person hat nach Abschluss der Untersuchungen bzw. der 

Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde 

weiterzuleiten sowie ggf. eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu 

organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, 

Bauherrn und anderen Beteiligten.  

V3 Die in der Planzeichnung zur Erhaltung festgesetzten Bäume sowie Gehölze im 

Bereich der Grünfläche sind zu erhalten und zu sichern. Abgängige oder gerodete 

Bäume sind durch heimische standortgerechte Laubbäume zu ersetzen.  

Die folgenden Gestaltungs- und CEF- Maßnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 3 

definierten Schädigungstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

entgegen. 

 
CEF – Maßnahmen 

CEF 1 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für Höhlenbrüter ist zu ersetzen. Die 

Ersatzquartiere sind vor Beginn von Fäll- und Abrissmaßnahmen im Plangebiet 

installieren. Die Umsetzung der Maßnahme ist durch eine fachkundige Person zu 

planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen 

Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten 

sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die 

Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen 

Beteiligten. 

1 Nistkasten Blaumeise ø 26-28 mm 

1 Nistkästen Feldsperling ø 32 mm 

1 Nistkasten Gartenrotschwanz oval 48mm hoch, 32 mm breit 

1 Nistkästen Haussperling ø 32 mm-34 mm  

1 Nistkästen Kleiber ø 32 mm-45 mm  

1 Nistkasten Kohlmeise ø 32 mm 
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mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe 

entsprechend Montageanleitung Abbildung 7 des AFB Erzeugnis z.B.: Hersteller Jens 

Krüger/Papendorf. Gemeinnützige Werk- und Wohnstätten GmbH (www.gww-

pasewalk.de) alternativ Fa. Schwegler 

 

 

Abbildung 7: Höhlenbrüter – Nistkasten (Quelle © NABU) 

 

CEF 2 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für Nischenbrüter (Bachstelze, Gartenbaumläufer, 

Grauschnäpper, Hausrotschwanz) ist zu ersetzen. Die Ersatzquartiere sind vor 

Beginn von Fäll- und Abrissmaßnahmen im Plangebiet installieren. Die Umsetzung 

der Maßnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese 

hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, 

Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und 

anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation 

zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.  

Lieferung und Anbringung an den zur Erhaltung festgesetzten Bäumen von 

insgesamt:  

4 Nistkästen mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und 

Kontrollklappe entsprechend Montageanleitung AFB Abbildung 8. Erzeugnis z.B.: 

Hersteller Jens Krüger/Papendorf. 
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Abbildung 8: Nischenbrüter – Nistkasten (Quelle © NABU) 

 
10. Quellen  

• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch 

Artikel 10 des Gesetzes vom 25.Juni 2021 (BGBl. I S. 2020) geändert worden ist, 

• Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 

Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 

23. Februar 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), 

• Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten 

(Bundesartenschutzverordnung – BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 

896), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95), 

• EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010, 

kodifizierte Fassung), 

• Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 

zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 

Pflanzen, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 

13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des 

Beitritts der Republik Kroatien (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193–229), 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsblatt_der_Europ%C3%A4ischen_Union
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• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Mecklenburg-Vorpommern 

(Landes-UVP-Gesetz – LUVPG M-V, GVOBl. M-V 2011, S. 885), in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 23. September 2018 (GVOBl. M-V S. 362), 

• Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1699) geändert worden ist, 

• Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 

1992 (GVOBl. M-V 1992, S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 

Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 

502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 

306) geändert worden ist, 

• Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 

2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. 

Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) geändert worden ist, 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 

(BGBl. I S. 2939) geändert worden ist, 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

geändert worden ist,  

• Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern – Landesplanungsgesetz (LPlG, 5. Mai 1998 GVOBl. M-V 1998, S. 

503, 613), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. 

M-V S. 166), 

• Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 

Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) das zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1699) geändert worden ist. 
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Anhang 1- Abkürzungsverzeichnis  

 
Nahrung   A = Allesfresser; Aa = Aas; Am = Ameisen; Ap = Amphien; F = Fische; Ff = Feldfrüchte; I = Insekten; K = 

Krustentiere; Kn = Knospen, Nektar, Pollen; Ks = Kleinsäuger; Mu = Muscheln; N = Nüsse; O = Obst, 

Früchte, Beeren; R = Reptilien; P = vegetative Pflanzenteile; S = Sämereien; Sp = Spinnen; Schn = 

Schnecken; V = Vögel; W = Würmer, (in Ausnahmefällen), [Spezifizierung]  

Habitate   B=Boden, Ba=Baum, Bu=Busch, Gb=Gebäude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=Höhlen, Wg=Wintergast 

BArtSchV  = Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschützt, sg = streng geschützt)  

VRL  = Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (I) oder in M-V schutz- und managementrelevante 

     Arten gemäß Art. 4 Abs. 2 VS-RL (II) 
RLD   = Rote Liste Deutschland   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  

V=Vorwarnliste = noch ungefährdet, (verschiedene Faktoren 

könnten eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren 

herbeiführen) 

RL MV   = Rote Liste Meck.-Vp.   1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  

      3 = gefährdet, 4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  

      = noch ungefährdet  

Nistplatz  geschütztes Areal   [1] = Nest oder - sofern kein Nest gebaut wird – Nistplatz 

[1a] = Nest (Horst) mit 50 m störungsarmer Umgebung; bei Arten 

gemäß § 23 Abs. 4 NatSchAG M-V werden 100m störungsarme 

Umgebung als Fortpflanzungsstätte gewertet (Horstschutzzone) 

      [1b] = gutachtlich festgelegtes Waldschutzareal bzw. Brutwald 

[2] = System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter 

Nester/Nistplätze; Beeinträchtigung eines o. mehrerer Einzelnester 

außerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchtigung der 

Fortpflanzungsstätte 

[2a] = i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); 

Beeinträchtigung (= Beschädigung oder Zerstörung) eines 

Einzelnestes führt i.d.R. zur Beeinträchtigung der 

Fortpflanzungsstätte 

[3] = i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien 

anderer Arten; Beschädigung oder Zerstörung einer geringen 

Anzahl von Einzelnestern der Kolonie (< 10%) außerhalb der 

Brutzeit führt i.d.R. zu keiner Beeinträchtigung der 

Fortpflanzungsstätte 

[4] = Nest und Brutrevier 

[5] = Balzplatz 

  Erlöschen des Schutzes  1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode 

      2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte 

3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1-3 Brutperioden 

je nach Ortstreue und ökologischer Flexibilität der Art) 

4 = fünf Jahre nach Aufgabe des Reviers 

5 = zehn Jahre nach Aufgabe des Reviers 

W x  =  nach x Jahren (gilt nur für Standorte ungenutzter 

Wechselhorste in besetzten Revieren) 
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Anhang 2 -Fotodokumentation 

 
Bild 01 Parkflächen mit Baumreihe aus Plantanen  
 

 
Bild 02 Fussballplatz mit Kunstrasen  
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Bild 03 alte Baumreihe mit Kastanien und Linden an der Jägerstraße im Westen 
 

 
Bild 04 Grünfläche im Südwesten mit Baumreihe aus Bergahorn 
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Bild 05 Sportanlage mit Fussballplatz parallel zur B 104 – Grünfläche wird festgesetzt 
 

 
Bild 06 bestehendes Gewerbe an der Bundesstraße 
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Bild 07 geschützte Einzelbäume von Esche, Robinie und Linde vom Süden       - Fällungen  
 

 
Bild 08 Bäume vom Westen 
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Bild 09 Anschluss Bild Nr 08 Bäume vom Norden 
 

 
Bild 10 Zuwegung mit versiegelten und unversiegelten Verkehrsflächen im östlichen Bereich  
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Bild 11 Wirtschaftsweg und jüngere Gehölze im Osten 
 

 
Bild 12 Pfad zu den Gärten im Norden mit beidseitigem Bewuchs aus Weiden 
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Bild 13 geschützte Kastanie im Norden- Erhaltung 
 

 
Bild 14 schmaler Pfad zu den Kleingärten im Norden, südlich Hecken aus Schneebeere 
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Bild 15 nordwestlich gelegener Parkplatz, Richtung Westen 
 

 
Bild 16 nördlich angrenzende Kleingartenanlage 
 






